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RS OGH 1969/4/30 7Ob70/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1969

Norm

ZPO §560 B

Rechtssatz

Hat die Zahlung bei einer Wohnung nicht vierteljährlich, sondern monatlich zu erfolgen, kann in der Vereinbarung der

vierteljährlichen Kündigung zum Zinsquartal nur ein Hinweis auf eine ortsübliche Regelung hinsichtlich der bei einer

Kündigung einzuhaltenden Termine erblickt werden.
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7 Ob 70/69
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